
Zwei Tage darauf sprach vor der Pressekonfe-
renz der Pressechef Zarske des Gauleiters der 
NSDAP in Danzig, Forster:

„Der Danziger Standpunkt sei klar. Termin 
und Prozedur liegen beim Reich. Das Wie ist 
abhängig von verschiedenen Faktoren."

Er erklärte:
1. „Das erste Angebot des Führers an Polen 

war ein einmaliges Angebot, das nicht 
mehr wiederholt wird. Die .kleine Lösung' 
der Danziger Frage, die nur Danzig selbst 
umfaßt, ist überholt."

2. „Die Entwicklung dieser Dinge bis zur Er-
füllung der deutschen Forderungen steht 
in engem Zusammenhang mit dem Ergeb-
nis der englisch-russischen Paktverhand-
lungen."

Zarske, der seine Ausführungen fast wört-
lich von einem handgeschriebenen Manuskript 
ablas, fügte hinzu, das Reich nehme „im Au-
genblick eine abwartende Stellung" ein: Er 
sagte dann:

„Die militärischen Vorbereitungen in Danzig 
tragen nicht nur demonstrativen Charakter. 
Aufgrund eines Gesetzes, nach dem jeder Dan-
ziger zum Polizeidienst verpflichtet ist, hat 
Danzig eine zusätzliche Polizeitruppe von 
3000 Mann aufgestellt. Es handelt sich dabei 
um Danziger Staatsangehörige, die in der 
deutschen Wehrmacht gedient haben. Gegen 
dieses Dienstpflichtgesetz ist weder von Genf 
noch von Warschau Einspruch erhoben wor-
den. Die formale Legalität dieses Gesetzes ist 
somit gesichert. Polen hat nichts dagegen un-
ternommen, obwohl sich die Militarisierung 
Danzigs offen vollzieht."

Zarskes Darlegungen wurden von den Presse-
vertretern mit außerordentlichem Erstaunen 
ausgenommen, weil sie in einem Ton von 
Überheblichkeit oder doch Selbstsicherheit 
vorgetragen worden waren, der nicht zu der 
gespannten Atmosphäre paßte, in der die Wei-
sungen und Ausdeutungen einander folgten. 
Jetzt konnte nicht nur, sondern mußte eine 
DNB-Meldung auf der ersten Seite groß auf-
gemacht werden, die besagte, eine polnische 
Zeitung habe „mit der Beschießung Danzigs 
gedroht". Die Zeitungen sollten in eigenen 
Kommentaren nachdrücklich Stellung nehmen. 
Das hinderte nicht, daß am Tage darauf der 
Sprecher der Reichsregierung in der Konferenz 
(am 8. August) sagte:

„Ich habe den Auftrag, Ihnen mitzuteilen, daß 
solche Äußerungen bis auf weiteres nur noch 
von DNB genommen werden dürfen.“

Greuelmeldungen aus Polen wurden nach-
drücklich in das Innere der Blätter zurückver-
wiesen. Angebliche oder tatsächliche polni-
sche Übergriffe (das Propagandaministerium 
sprach von bedauerlichen Falschmeldungen!) 
wurden ausschließlich durch DNB-Meldungen 
mitgeteilt. Diese freilich trugen Überschriften 
wie „Die unverschämte polnische Hetze nimmt 
ihren Fortgang" oder „Polen treibt es immer 
toller". Zwei Tage darauf, vom 10. August an, 
sollten dann „verbürgte Greuelmeldungen, 
wie sie über DNB kommen, von heute an groß 
auf der ersten Seite" erscheinen.

Das Verhältnis zu Polen verschärfte sich auf 
diese Weise von Tag zu Tag, soweit es an der 
Stimmung der öffentlichen Meinung gemessen 
werden konnte. Zwar sollten „Sprache und 
Aufmachung noch nicht hundertprozentig sein“; 
wie eine Weisung am 11. August sagte, und 
es müsse „noch eine weitere Steigerung mög-
lich sein", aber der Leser „muß den Eindruck 
gewinnen, es sei ihnen (Polen) alles recht, was 
geeignet ist, von Danzig abzulenken oder die 
Danziger Frage unter änderen Gesichtspunk-
ten zu sehen", sagte der Sprecher des Auswär-
tigen Amtes am 15. August, und vom Propa-
gandaministerium wurde hinzugefügt:

„Unsere Pressepolitik erfordert zur Zeit einen 
Verzicht nach dem anderen.... Der Erfolg der 
deutschen Zurückhaltung in den letzten Tagen 
sei offenkundig. Dabei müsse es zunächst blei-
ben.“

Ein Erfolg wurde in der Tatsache gesehen, daß 
in England, in Frankreich und in Polen Stim-
men laut wurden, die einen Versuch zur Ret-
tung des Friedens" in einer allgemeinen Kon-
ferenz sahen. Dazu nahm der Sprecher der 
Reichsregierung am 16. August Stellung. Da-
mals wurde notiert:

„Es sei an der Zeit — so sagte Herr Fritzsche, 
der dabei betonte, daß er nicht einen offiziel-
len Auftrag erfülle —, diesem Gerede einmal 
entgegenzutreten, wenigstens insoweit, als der 
Eindruck erweckt werde, es handele sich um 
eine deutsche Anregung oder einen deutschen 
Wunsch. Von deutscher Seite sei bisher kein 
Wunsch in dieser Richtung laut geworden. 
Eine Konferenz sei auch unnötig. Danzig sei 
eine deutsche Stadt, darüber sei nicht mehr zu 



reden. Man möge bei Entgegnungen fest-
stellen, daß nicht nur Danzig, sondern auch das 
Korridorproblem einer Lösung bedürfe. Ein 
Korridor sei in jedem Falle eine die Ehre einer 
Nation berührende Angelegenheit, die für 
Deutschland besonders untragbar sei, weil die 
Deutschen in Polen und der deutsche Durch-
gangsverkehr durch den Korridor den beson-
deren Drangsalierungen der Polen ausgesetzt 
seien. Hierfür seien keine politischen Begrün-
dungen notwendig, das Problem müsse nur 
anklingen. Man solle auch nicht vom Angebot 
des Führers ausgehen, das wohl erwähnt wer-
den könne, sondern die beiden Fragen (Danzig 
und Korridor) als alte deutsche Forderung, 
als seit langem zur Lösung anstehendes Pro-
blem, behandeln. In diesen Tagen gebe es 
keine Kompromißlösung. Die deutsche Forde-
rung sei mit jeder Lösung unvereinbar, die aut 
einer sagenhaften Konferenz etwa ausgehan-
delt werden soll. Die deutsche Stellungnahme, 
die in diesen Veröffentlichungen zum Aus-
druck kommen soll, darf jedoch nicht den Cha-
rakter einer Erklärung haben, die etwa auf 
offizielle oder oiliziöse Anregungen schließen 
lasse."

In der Pressekonferenz herrschte kein Zwei-
fel, daß sowohl der Schlußsatz wie der An-
fang mit Vorbedacht gesprochen worden wa-
ren, und zwar weil diese Weisung auf „höhere 
Stellen" zurückgehen müsse.

Für Dienstag, 24. August 1939, war die Aus-
gabe einer Broschüre „Krieg wegen Polen?" 
vorgesehen; sie sollte nicht vorher, „aber dann 
bestimmt" veröffentlicht werden. Jedoch, es 
„war noch nicht so weit". Eine große Berliner 
Zeitung, so sagte der Sprecher der Reichsre-
gierung am 21. August, habe in einem Kom-
mentar gemeint, „nun sei es mit Polen höchste 
Zeit", jeder vergeudete Tag erhöhe die Kriegs-
gefahr.

„Eine solche Wendung schaffe nervöse Stim-
mung und sei höchst unklug. Auf Termine 
solle man sich nicht festlegen, auch wenn sie 
so unbestimmt ausgedrückt seien. Es gehe 
zu weit, wenn gesagt werde, deutsche Frauen 
und Mütter seien das Opfer polnischer Miß-
handlungen. Zwar könnten diese Behauptun-
gen belegt werden, aber es sei noch nicht so 
weit, sie in die Welt hinauszuschreien, weil 
das Ausland sozusagen tabellarisch feststelle: 
Jetzt sei es fünf Minuten vor 12.“

Am 22. August wurde der bevorstehende Ab-
schluß des deutsch-sowjetischen Nichtangriffs-

paktes bekanntgegeben. An der Uhr, welche 
die Zeitgeschichte anzeigt, fehlten nur noch 
Sekunden bis zur Katastrophe.

Am Abend des 25. August war es überra-
schend wieder völlig anders. Niemand wußte, 
warum die Tonart gegen Polen plötzlich ge-
ändert wurde, warum Kommentare „bestimmt 
nicht schwächer als bisher", aber doch auf 
einer Mittellinie gehalten werden sollten. „Es 
ist noch nicht eine Minute vor 12", sagte der 
Sprecher der Reichsregierung. Man möge „die 
Unerträglichkeit des Zustandes" nach wie vor 
feststellen, und „es muß ein Rest Pulver trok- 
ken bleiben" (was man in der Pressekonferenz 
nicht zum ersten Male hörte). Der „Atem 
müsse ruhiger gehen". Diese Äußerungen be-
stätigten für die kritisch beobachtenden Jour-
nalisten Gerüchte, nach denen ein bereits ge-
gebener Marschbefehl Hitlers an die deut-
schen Truppen im letzten Augenblick zurück-
gezogen worden sein sollte. Am folgenden 
Tage nahm der Sprecher der Reichsregierung 
auf diese Gerüchte Bezug:

„Gegenüber der Auffassung der Bevölkerung, 
daß es heute, morgen oder übermorgen, auf 
jeden Fall an einem bestimmten, deutlich er-
kennbaren Termin Josgehe', müsse die Presse 
immer wieder alles vermeiden, was eine Ter-
minfestlegung bedeuten könnte. Der Führer 
darf nicht festgelegt werden und muß das Ge-
setz des Handelns behalten. Die Presse darf 
nicht den Eindruck erwecken, als sei sie tapfe-
rer als der Führer. Ob das Maß voll ist, oder 
ob es so nicht weitergehe, werde an höherer 
Stelle entschieden. Die deutsche Stärke ist, Me-
thode und Termin des Vorgehens unbekannt 
zu lassen."

Es sickerte aber durch, daß Mussolini mitge-
teilt hatte, er sei nicht kriegsbereit. Ein Brief-
wechsel zwischen Daladier und Hitler wurde 
bekannt. Hitler hatte Garantien an den bri-
tischen Botschafter gegeben, daß er im Kriegs-
fälle den Westen nicht angreifen werde. In 
einigen Zeitungen erschienen Artikel unter 
der Überschrift „Führer, bleibe hart!" und 
„Führer, handle!". Sie wurden in erregtem 
Tone als falsch und schlecht bezeichnet. Die 
Tonart der Pressekommentare dürfe nicht ver-
schärft werden — soweit nicht andere Weisun-
gen kommen, wurde erklärt. Eine Zensur für 
alle Nachrichten folgte auf dem Fuße (26. Au-
gust, 19 Uhr). Der Reichsparteitag der NSDAP 
wurde abgesagt. In der Nacht vom 26. zum



27. August wurde eine Anordnung über Be-
zugsscheine für lebenswichtige Verbrauchsgü-
ter erlassen, und es wurde angeordnet, daß 
„über die diplomatische Aktivität, Besuche, 
Empfänge und dergleichen" zwar berichtet 
werden könne, „damit das Volk sieht, daß und 
wie verhandelt wird", aber es dürften keine 
Kombinationen angeknüpft werden.

Am 28. August teilte das DNB durch Rundruf 
mit, daß der Oberbefehlshaber des Heeres die 
vollziehende Gewalt übernommen habe, was 
jedoch „auf Wunsch des Oberkommandos der 
Wehrmacht vorläufig noch nicht veröffentlicht 
werden" sollte. Auch Aufrufe örtlicher Stellen 
„zur Bewahrung von Ruhe und Ordnung und 
gegen das Hamstern dürfen von der Presse 
nicht gebracht werden", ordnete ein DNB- 
Rundruf am 28. August an.

Nun brachten die Weisungen keine Neuigkei-
ten mehr. Polen war und blieb das Ziel der 

propagandistischen Arbeit der Reichsregierung 
und ihrer Beauftragten: „Das Maß der Heraus-
stellung der polnischen Terrormeldungen sei 
für das Ausland der Maßstab, an dem die Fe-
stigkeit der deutschen Haltung gemessen 
werde. Niemand sei befugt, aus dieser Linie 
auszubrechen. Es sei gleichgültig, was von die-
sen Meldungen geglaubt werde oder nicht, sie 
müßten die Aufmachung der Presse bestim-
men, weil damit die Haltung der deutschen 
Politik kundgetan werde." Diese Weisung 
wurde in der Pressekonferenz der Reichsregie-
rung am 29. August 1939 in diesem Wortlaut 
notiert, der auch in der indirekten Aussage 
dem Wortlaut des Sprechers der Reichsregie-
rung entsprach.

Der Angriff auf Polen begann am 1. September 
1939 um 4.45 Uhr; der Marschbefehl war am 
Tage zuvor um 16 Uhr erteilt worden. Der 
Weltkrieg, an dessen Ende Deutschland zer-
stört war, hatte seinen Anfang genommen.



Joachim Wiesner

Problemstellungen und Ergebnisse neuerer 
Wahlforschung mit besonderer Berücksichtigung der 

W ahlsy stem-Simulationen

Im Rahmen dieses Beitrages soll versucht werden, am Beispiel bestimmter Fragestellungen 
der Wahlforschung und ihrer neueren Ergebnisse exemplarisch einige politikwissenschaft-
liche Ansätze und zugleich die aktuell-politischen Probleme des Komplexes „Wahlen", 
wie er uns im parlamentarischen Regierungssystem begegnet, zu entwickeln.

I. Problembezüge der Thematik

1 . Wahlforschung, politische Bildung und 
praktische Politik

Der Verfasser geht dabei von der Überzeu-
gung aus, daß „Politische Wissenschaft“ nicht 
lediglich eine akademische Heimat für spezi-
elle Forschungsprojekte sein darf, sondern 
vielmehr durch unverkürzte Weitergabe ihrer 
Kenntnisse und ihrer Forschungsergebnisse 
im engen Zusammenhang mit der „Politischen 
Bildung" stehen soll-, umgekehrt faßt er das 
Bemühen um politische Bildung aber auch so 
auf, daß hier die Bereitschaft für die Aneig-
nung der neueren (und selbst der neuesten) 
Forschung gegeben sein muß, damit sich po-
litische Bildung nicht lediglich auf Entwick-
lung des politischen Bewußtseins (was immer 
man darunter verstehen mag) beschränkt und 
letztlich sich auf Appelle an den persön-
lichen Anstand von Staatsbürgern und Po-
litikern (eventuell gar auf Seelenmassage 
oder gar auf eine Art demokratischer Indok-
trination) verkürzt 1). •

Darüber hinaus hat die Wahlforschung nicht 
nur rein akademisches oder pädagogisches In-
teresse. Sie ist vielmehr im Zusammenhang 
mit der aktuellen verfassungspolitischen Dis-
kussion über die Reform des Wahlrechts — 
nämlich Beibehaltung des personalisierten 
Verhältniswahlrechts oder Einführung eines

1) Es ist in diesem Zusammenhang müßig, auf die 
umfangreiche Literatur zur politischen Bildung und 
ihrer Beziehung zur politischen Wissenschaft einer-
seits sowie zur Politik und zur Demokratie als der 
politischen Organisationsform andererseits zu ver-
weisen. Selbstverständlich läßt sich die oben sehr 
knapp skizzierte Position des Autors sowohl vom 
pädagogischen wie vom politikwissenschaftlichen 
Standpunkt her noch ergänzen.

„mehrheitenbildenden“ Wahlrechts — zu se-
hen. Man kann sogar feststellen, daß diese 
Reformabsicht, wie sie in der ersten Regie-
rungserklärung der großen Koalition vom 
13. Dezember 1966 ausgesprochen wurde, ge-
rade auf der Kenntnisnahme von Ergebnissen

spezieller Simulationsforschungen beruht, wie 
sie in diesem Beitrag noch vorgestellt werden 
sollen. Denn ihnen kann man beispielsweise 
entnehmen, welche Chancen und Vorteile für 
die beiden großen Parteien bestehen, allein 
(das heißt ohne Hilfe eines kleineren oder grö-
ßeren Koalitionspartners) Regierungsmacht zu 
erwerben, oder man kann erkennen, welche 
funktionalen Probleme sich für das gesamte 
Regierungssystem (nicht nur für das Parteien-



System) ergeben, etwa hinsichtlich der Bezie-
hungen zwischen Regierungsmehrheit und Op-
position oder hinsi

2
chtlich der partei-internen 

Strukturen ).

Gleichermaßen haben sich Befürworter wie 
Gegner des Reformprojektes der Simulations-
forschungen bedient, um ihre eigenen verfas-
sungspolitischen und parteipolitischen Positio-
nen zu begründen 3). Das gilt sowo

4
hl für die 

CDU wie für die SPD und FDP ).

Das hier behandelte Thema erlaubt somit 
auch einen Einblick in den Zusammenhang von 
politischer Willensbildung und politischer Ent-
scheidungsfindung einerseits mit wissen-
schaftlichen Arbeiten über komplexe Sachver-
halte im institutioneilen Bereich andererseits. 
Die Rationalität der politischen Entscheidung 
stellt ja eine Vorbedingung für „sachgerechte" 
Politik dar, und wissenschaftliche Untersu-
chungen bereiten für den Laien (und als solche 
sind für die einzelnen Sachbereiche sowohl 
Parlamentarier wie Minister anzusehen) oft 
unübersichtliche Fragenkomplexe mit wissen-
schaftlichen Mitteln, das heißt letztlich: „ra-
tional", auf. Ziel solch rationaler wissenschaft-
licher Beratung der politischen Entscheidungs-
findung ist es in der Regel, die Vielfalt der 
Faktoren als solche zu erkennen, sie in ihren 
Wirkungen und vor allem in ihrem Zusam-
menspiel zu analysieren und eventuell alter-
native Entscheidungsmodelle zu entwickeln.

2. Wahlen und Wahlforschung als Gegen-
stand der Demokratieforschung

Ehe man in das Spezialgebiet der Wahlfor-
schung einsteigt, bedarf es einer Reflexion 
über den verfassungstheoretischen Ort des Ge-
genstandes der Wahlforschung, das heißt der 
Wahlen im Regierungssystem.

In einer demokratischen, politischen Ordnung 
stellen Wahlen die zentrale Verfassungsinsti-
tution dar, durch die die Staatsgesellschaft (in 
der älteren Terminologie hieße es „das 
Volk") in den Machtprozeß des Staatswesens 
eingreift. Dieser Machtprozeß äußert sich in 
der Demokratie in vielfältigen Formen, als de-
ren gemeinsame Kriterien sich Machtausübung 
und Machtkontrolle sowie Machterwerb und 
Machtwechsel erkennen lassen 5).

2) Das gilt insbesondere für die erste deutsche 
Simulationsstudie von Rudolf Wildenmann, Werner 
Kaltefleiter, Uwe Schleth, Auswirkungen von 
Wahlsystemen auf das Parteien- und Regierungs-
system der Bundesrepublik, in: Soziologie der 
Wahl, hrsg. von Erwin K. Scheuch und Rudolf 
Wildenmann, Köln und Opladen 1965, S. 74 ff., 
auf die im größeren Zusammenhang unserer Dar-
stellung noch näher eingegangen wird.
3) Die Parteien haben dabei u. a. auf die Arbeiten 
ihrer eigenen Forschungsinstitute zurückgegriffen; 
die CDU etwa auf Analysen des „Wissenschaft-
lichen Instituts der Konrad-Adenauer-Stiftung" 
(wikas) in Eichholz bei Köln; die SPD auf die 
des „Instituts für angewandte Sozialforschung'1 
(infas) in Bad Godesberg; die FDP auf Arbeiten 
des „Instituts für Politische Planung und Kyber-
netik" (IPK), ebenfalls in Bad Godesberg. Vgl. 
dazu speziell Joachim Wiesner, Wahlrechtsfor-
schung und Wahlrechtspolitik (Teil I), in: Die Neue 
Ordnung (Paderborn), Jg. 23 (Heft 2/April) 1964, 
S. 122 f. — Die Empfehlungen der Institute von 
SPD und CDU haben dabei durchaus nicht immer 
den politisch-strategischen Vorstellungen der Par-
teiführer und der Abgeordneten entsprochen (vgl. 
Anmerkung 4), zumal sich infas und wikas nicht 
nur auf die Erstellung von wissenschaftlichen Ana-
lysen beschränkt, sondern auch aktiv in den Prozeß 
der politischen Willensbildung der Politiker (durch 
Tagungen, Erstellung von Gutachten usw.) einge-
griffen haben.
4) Hier sind für die SPD insbesondere die Unter-
suchungen des infas zu nennen, die von der In-
stitutsleitung im Januar 1968 öffentlichkeitswirk-
sam gegen die Zielvorstellungen der eigenen 
(SPD-)Parteiführung aufbereitet wurden und die 
das Ziel verfolgten, auf dem Nürnberger Partei-
tag der SPD (März 1968) eine Entscheidung zu-
gunsten einer Reform des Wahlrechts zu verhin-
dern (vgl.: infas report — Für die Presse /15. 1. 
1968 — 203/ 1584). Dagegen sind aus politikwis-
senschaftlicher Sicht ausführliche Stellungnahmen 
formuliert worden. Vgl. Ferdinand A. Hermens: 
Zur Wahlrechtsdiskussion in der Bundesrepublik, 
in: Verfassung und Verfassungswirklichkeit, Bd. 3/ 
Jahrbuch 1968 (Teil 1), S. 1 ff., insbesondere der 
umfangreiche Abschnitt über „SPD und Mehrheits-
wahl", S. 28 ff., sowie Wilhelm Hennis, Große 
Koalition ohne Ende — Die Zukunft des parlamen-
tarischen Regierungssystems und die Hinauszöge-
rung der Wahlrechtsreform, München 1968, insbe-
sondere S. 58 ff., wo Hennis sich gegen das infas 
wendet. Den Standpunkt der Reformgegner wissen-
schaftlich zu formulieren, hat die (als politikwissen-
schaftliche Dissertation an der TU Hannover ent-
standene) Arbeit von Thomas von der Vring ver-
sucht: Reform oder Manipulation? Zur Diskus-

sion eines neuen Wahlrechts, Frankfurt/Main 
1968. Siehe auch die kritische Rezension von Fer-
dinand A. Hermens in: Verfassung und Ver-
fassungswirklichkeit, Bd. 3/Jahrbuch 1968 (Teil 2), 
S. 257 ff.
5) Für die verfassungstheoretische Orientierung 
seien diejenigen politikwissenschaftlich begründe-
ten Gesellschafts- und Staatstheorien genannt, 
denen der Autor verpflichtet ist: Karl Loewenstein, 
Verfassungslehre, Tübingen 1958, und Ferdinand 
A. Hermens, Verfassungslehre, Köln-Opladen, 
19682 3 4 *, dazu dessen frühere Schrift: Demokratie 
oder Anarchie? Untersuchung über die Verhältnis-
wahl, Köln-Opladen 1968 2.

Wahlen sind nun jene Einrichtungen des 
Staatswesens, die speziell Machterwerb und 
Machtwechsel aufgrund der Willensbildung in 



der Staatsgesellschaft regulieren. In welchen 
Formen sich dieser Machtprozeß jedoch ver-
wirklichen läßt, hängt von einer Vielzahl von 
Faktoren ab. Was unsere spezielle Themen-
stellung betrifft, so haben wir besonders die 
Struktur des Parteiensystems zu beobachten: 
Eine Einparteien-Mehrheitsregierung in einem 
Zweiparteien-System arbeitet anders als eine 
Koalitionsregierung; in Koalitionen zwischen 
wenigen, gar ungleich großen Teilnehmern 
(etwa CDU/CSU und FDP) verlaufen wie-
derum die Willensbildungsprozesse anders als 
etwa in sehr heterogenen Koalitionen aus 
mehreren kleineren, programmatisch unter-
schiedlichen Parteien, wie das in der Weimarer 
Republik der Fall war. „Kleine" Koalitionen 
unterscheiden sich in ihrer Wirkungsweise (und 
in ihren außerparlamentarischen Konsequen-
zen!) sehr wesentlich von „großen", wie das 
Beispiel der Bundesrepublik lehrt. Die Bedeu-
tung der Struktur eines Parteiensystems für 
den Ablauf des Machtprozesses kann schlag-
lichtartig erhellt werden mit dem Hinweis auf 
die Vorgänge in der Weimarer Republik, wo 
in den letzten Jahren der ersten deutschen 
Demokratie ein heterogenes, nämlich partei-
mäßig zersplittertes Parlament sich selbst bis 
zur Funktionsunfähigkeit entmachtete, so daß 
in das Machtvakuum das unkontrollierte prä-
sidiale Element eindringen konnte.

Die unterschiedlichen Strukturen des Parteien-
systems stellen somit einen bedeutsamen Fak-
tor für das Funktionieren der Demokratie dar. 
Die Politische Wissenschaft hat sich die Er-
forschung eben solcher Zusammenhänge zwi-
schen institutioneilen Strukturen des Regie-
rungssystems und des Parteiensystems auf der 
einen Seite und des Ablaufs der Funktionen 
auf der anderen Seite zum Gegenstand der 
Forschung gemacht. Einer der möglichen Fra-
geansätze im historischen Bereich kann dabei 

etwa der nach den institutionellen und struk-
turell-funktionalen Ursachen des Zusammen-
bruchs der Weimarer Republik und ihrer Be-
wertung sein. Wahlforschung steht somit in 
enger Beziehung zur Erforschung der Ausbil-
dung von Parteien- und Regierungssystemen 
und ihrer Funktionsweisen.
Bei dieser soeben skizzierten Ortsbestimmung 
der Wahlforschung innerhalb der politikwis-
senschaftlichen Demokratieforschung zeigt sich 
eine weitere Besonderheit dieses Themenkom-
plexes, der geeignet ist, exemplariss auf wis-
senschaftliche und politische Fragestellungen 
hinzuweisen: Es wird der normative Aspekt 
erkennbar, die Frage danach, wie etwa das 
Nichtfunktionieren eines Systems verhindert 
oder wie etwa eine bestehende politische Ord-
nung in ihren Funktionszusammenhängen um-
gestaltet oder gar verbessert werden könnte. 
Politische Wissenschaft braucht nicht nur em-
pirische Beschreibung von Seiendem zu sein, 
sondern kann weiter fortschreiten zur norma-
tiven Wissenschaft mit Sollensaussagen. Von 
hier läßt sich wieder eine Brücke schlagen zu 
den Zielen der politischen Bildung.

Man hat Politische Wissenschaft als Demokra-
tie-Wissenschaft qualifiziert; Wahlforschung 
befaßt sich mit jenem Teilbereich des demo-
kratischen Regierungsprozesses, in dem 
Machtbildung, Machtausübung, Machtwechsel 
und Machtkontrolle der Demokratie sich kon-
zentrieren. Wahlforschung stellt somit einen 
zentralen Forschungsbereich innerhalb der 
Demokratie-Forschung dar. Sie ist also keines-
wegs nur von tagespolitischem Interesse, ge-
eignet, an Wahlabenden Hilfestellung für ak-
tuelle Berichterstattung zu geben, sondern sie 
ist von grundsätzlicher verfassungstheoreti-
scher und normativer Bedeutung für Politische 
Wissenschaft, politische Bildung und aktuelle 
Verfassungspolitik.

II. Anfänge deutscher Nachkriegs-Wahlforschung

Die deutsche Wahlforschung der Nachkriegs-
zeit ist auf das engste verknüpft mit dem Ent-
stehen und der allmählichen Konsolidierung 
der Politischen Wissenschaft in der Bundes-
republik. Rechtswissenschaft, Nationalökono-
mie und Statistik oder Soziologie betrachten 
ebenfalls jeweils ganz spezielle Aspekte von 
politischen Wahlen; sie befassen sich jedoch 
nicht mit dem gesamten Prozeß von politischer 

Willensbildung in der Staatsgesellschaft über 
die Wahlentscheidung und den Wahlakt hin 
zur Ausübung von Staatsmacht in Regierungs-
systemen.

Die älteren deutschen Wahlforschungen aus 
den Anfangsjahren der Politikwissenschaft 
sind schnell aufgezählt; es gibt im übrigen 
eine Reihe von Forschungsberichten — selb-
ständig publizierten oder in Zeitschriften ver-



streut veröffentlichten —, die darüber einge-
hend i 6nformieren ).

Den Reigen eröffnete eine Studie über die Ber-
liner Wahlen von 1950. Ihr Thema — „Wahl-
kampf und Machtverschiebung" — sowie die 
Begrenzung auf einen überschaubaren Raum 
kennzeichnen die Forschungssituation und den 
Frageansatz jener Jahre: Die Fragestellung 
war vorwiegend zeitgeschichtlich-chronolo-
gisch (nämlich auf die Berliner Nachkriegssi-
tuation und die Wahlkampfbeschreibung be-
zogen) und soziologisch (Sozialstatistik der 
Kandidaten, der Parteien und Wähler) ausge-
richtet 7).

6) Einen internationalen Vergleich stellt die (als
Berliner politikwissenschaftliche Dissertation ent-
standene) Untersuchung von Nils Diederich dar: 
Empirische Wahlforschung, Köln-Opladen 1965. 
Eine größere Materialsammlung, zugleich unter 
Berücksichtigung der verfassungspolitischen Wil-
lensbildung im Zusammenhang mit der Reformdis-
kussion, stellen die Aufsätze von Hans-Gerd Schu-
mann dar, die in der „Zeitschrift für Politik" er-
schienen sind: H. G. Schumann, Wahlrecht — Wahl-
kampf— Wahlanalyse in der Bundesrepublik,Teil I, 
in: ZfP Neue Folge IX (1962), S. 379 ff., Teil II, in: 
ZfP Neue Folge XII (1965), S. 286 ff., Teil III, in: 
ZfP Neue Folge XV (1968), S. 353 ff. — Diese 
Aufsätze sind jedoch nur als Hinführung zu der 
Literatur benutzbar; der Autor hat — insbesondere 
im dritten Aufsatz — nicht nur starke Polemik 
geführt, sondern sich auch sehr grobe wissen-
schaftliche Schnitzer geleistet, wenn er etwa 
über die infas-Simulationen berichtet und deren 
Ergebnisse nur aus Zeitungen zitiert, die ihrerseits 
jedoch die Zahlenverhältnisse verdreht haben. — 
Eine gute Auswahl-Bibliographie enthält die 
Schrift von Joachim Raschke, Wie wählen wir 
morgen? Verhältniswahl oder Mehrheitswahl in 
der Bundesrepublik, Schriften der Bundeszentrale 
für politische Bildung, Bonn 1967. Naturgemäß 
fehlt dort die neuere wissenschaftliche Forschung. 
7) Stephanie Münke, Wahlkampf und Machtver-
schiebung, Berlin 1952.
8) Wolfgang Hirsch-Weber und Klaus Schütz, 
Wähler und Gewählte. Eine Untersuchung zu den 
Bundestagswahlen 1953, Berlin 1957.

9) Seine Aufsätze aus zwei Jahrzehnten liegen 
jetzt gesammelt vor: Dolf Sternberger, Die große 
Wahlreform. Zeugnisse einer Bemühung, Köln- 
Opladen 1964.
10) Hrsg, von der Deutschen Wählergesellschaft 
e. V., Frankfurt/Main, Nr. 1, 1951 ff.; Neue Folge 
Nr. 1, 1967 ff.
11) Wahlen und Wähler in Westdeutschland, hrsg. 
von Erwin Faul, Villingen 1960.

Ebenfalls aus dem Berliner Institut für Poli-
tische Wissenschaft ist eine Untersuchung der 
Bundestagswahl 1953 von Wolfgang Hirsch- 
Weber und Klaus Schütz (dem jetzigen Berli-
ner Regierenden Bürgermeister) hervorgegan-
gen. Auch der Titel dieser Publikation ist 
symptomatisch für den damaligen Stand der 
Wahlforschung in Deutschland: Es ging um 
„Wähler und Gewählte". Wahlkampfstudien 
stellen den Mittelpunkt dar, umrahmt von 
zeitgeschichtlichen und soziologischen Analy-
sen der Staatsgesellschaft, der Kandidaten und 
der Parlamentarier 8).

In Heidelberg hatte sich Dolf Sternberger seit 
Kriegsende persönlich für die Institutio-
nalisierung des britischen Mehrheitswahl-
rechts in den deutschen Ländern u

9
nd in der 

Bundesrepublik eingesetzt ) und dafür man-
nigfache Aktivitäten entfaltet (z. B. durch 
Gründung der „Deutschen Wählergesell-
schaft"., die sogar eine eigene Zeitschrift her-
ausgibt) 10 ). Im engeren wissenschaftlichen Be-
reich untersuchte er mit seinen Schülern 
„Wah 11len und Wähler in Westdeutschland" ). 
In den Studien dieser Sammlung wurden wie-
der historische und soziologische Methoden 
bevorzugt, wenn etwa die Wahlentwicklung 
seit dem Kaiserreich über die Weimarer Repu-
blik bis hin zur Bundestagswahl von 1957 ge-
schichtlich verfolgt wird, wenn etwa Wahlbe-
rechtigung und Wahlbeteiligung sozialstati-
stisch verglichen oder Entwicklungen der So-
zialstruktur der Wählerschaft der Bundesre-
publik skizziert worden sind. Uber die bis da-
hin vorliegenden Studien hinausgehend, wird 
in dieser Heidelberger Arbeit jedoch der 
Steuerungsfunktion des Institutionenkomple-
xes „Wahlrecht und Wahlsystem" größere Be-
achtung geschenkt.

Im Rahmen dieses Beitrages muß davon ab-
gesehen werden, die mannigfaltigen sonstigen 
Einzelbeiträge zur Wählersoziologie (Abend-
roth, Blankenburg, Scheuch, Kaase), zur Ge-
schichte der Wahlentwicklung (insbesondere 
die zahlreichen Bonner Dissertationen zur Ge-
schichte des Parlamentarismus und der politi-
schen Parteien, speziell die Arbeiten von Niel- 
son, Bracher, Dittmer und Milatz zur Weima-
rer Republik), zum Wahlrecht als kodifizierter 
Norm (Braunias) eingehender als relevante 
Forschungsbeiträge zu behandeln. Erst recht 
müssen wir darauf verzichten, die Fülle von 
Arbeiten zu diskutieren, die in Nachbargebie-
ten der Politikwissenschaft sich mit Problemen 
des Regierungs- und Parteiensystems und der 
Wahlsystematik befaßt haben, etwa die Arbei-
ten aus der Parteiensoziologie oder aus Ver-
fassungsrecht und allgemeiner Staatslehre.



III. Wahlsystem-Simulationen und ihre Ergebnisse

Damit stehen wir am Eingang zu jenen Frage-
bereichen der Wahlforschung, die gerade hin-
sichtlich der aktuellen Reformdiskussion eine 
intensive wissenschaftliche Arbeit ausgelöst 
und interessante Resultate zustande gebracht 
haben, bei den Forschungen nämlich über den 
Zusammenhang zwischen Wahlsystem und Re-
gierungssystem.

1. Verfassungstheoretische Vorfragen der 
Wahlsystem-Forschung

Allerdings lassen sich Wahlsystem-Forschun-
gen nicht ohne verfassungstheoretischen Be-
zugsrahmen durchführen. Aus den unter-
schiedlichen Wertvorstellungen, mit denen 
man eine politische Ordnung mißt, resultieren 
auch die unterschiedlichen Bewertungen der 
einzelnen Grundsysteme, also grob gesagt: der 
Verhältniswahl (VWR) und des Mehrheits-
wahlrechts (MWR). Wir können hier nicht im 
einzelnen auf die mannigfachen Kontroversen 
eingehen12 ). Man denke etwa an die bis in 
staatsphilosophische, ja bis in theologische Di-
mensionen hineinreichende Frage, welches 
Wahlrechtsprinzip — Verhältnismäßigkeit 
von Stimmen und Mandaten oder relative 
Mehrheit der Stimmen im Wahlkreis — „ge-
rechter“ ist. Wollte man hierüber berichten, so 
wäre eine fast vierzigjährige Diskussion dar-
zustellen, die schon rein quantitativ hier nicht 
wiederholt werden kann.

12) Einen guten Überblick, der dem Pädagogen 
hilfreich ist und inhaltlich völlig zulänglich in-
formiert, bieten die beiden Schriften von Joachim 
Raschke (vgl. Anm. 6) sowie von Helmut Unkel-
bach und Rudolf Wildenmann: Grundfragen des 
Wählens (— Reihe „Demokratische Existenz heute", 
Heft 4), Frankfurt-Bonn 1961.

13) Einige Aspekte bei Friedrich Schäfer: Sozial-
demokratie und Wahlrecht, in: Verfassung und 
Verfassungswirklichkeit, Bd. 2 / Jahrbuch 1967 
(Teil 2), S. 157 ff.
14) Hermens, Demokratie oder Anarchie? (vgl. 
Anm. 5).
15) Helmut Unkelbach: Grundlagen der Wahl-
systematik, Göttingen 1956. — Gleichfalls als 
mahtematisch begründete Untersuchung, aber auf 
gegensätzlichen verfassungstheoretischen Vorstel-
lungen basierend ist das umfangreiche Buch von 
Peter Felix Müller anzusehen: Das Wahlsystem — 
Neue Wege der Grundlegung und Gestaltung, 
Zürich 1959.
16) Vgl. Anm. 5.
17) Die Gegenpositionen weichen im wesentlichen 
nicht von den traditionellen Befürwortungen des 
Verhältniswahlrechts ab, wie sie bei Raschke und 
Unkelbach-Wildenmann (vgl. Anmerkungen 6 
und 11) zusammengestellt sind.
17a) Eine wesentlich gekürzte Vorinformation der 
nachfolgenden Darstellung veröffentlichte der Ver-
fasser in den Zeitschriften „Gegenwartskunde — 
Zeitschrift für Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und 
Bildung", Jahrg. 18 (Heft 2/2. Viertelj.) 1969, und 
„Die Neue Ordnung" Jahrg. 23 (Heft 4/August), 
Paderborn, Opladen 1969.

Die politische Diskussion über das angemes-
senste („beste") Wahlrecht reicht ohnehin bis 
in die vorkonstitutionelle Zeit zurück; sie ging 
aus den Wahlrechts-Mißständen des Kaiser-
reichs, insbesondere der starren Wahlkreis-
einteilung, hervor, die absichtlich die soziale 
Entwicklung, das heißt speziell das Aufkom-
men der Arbeiterschaft, ignorierte. Daraus hat 
sich gerade bei der SPD in der Zeit vor dem 
ersten Weltkrieg eine lebendige Diskussion 
und eine präzise Willensbildung zugunsten 
eines Verhältniswahlrechts entwickelt, was 

dann 1919/20 zu der verfassungsrechtlichen Ver-
ankerung des 13Verhältniswahlrechts führte ).

2. Ältere Wahlsystem-Forschungen

Vom Ansatz empirischer Sozialwissenschaft 
her hat F.A. Hermens, jetzt in Köln, bereits 
gegen Ende der Weimarer Republik sich ver-
gleichend mit der Bedeutung der Wahlsysteme 
für die Verfassungsordnungen überhaupt be-
faßt und in der Emigration diese Studien sy-
stematisch ausgebaut, indem er sie in eine ge-
schlossene Verfassungstheorie einbezogen 
hat14 ). Mitte der fünfziger Jahre hat dann der 
Mathematiker Unkelbach eine ausführliche 
Grundlegung der Wahlsystematik vorge-
legt15 ). Hermens hat seit seiner Rückkehr auf 
einen deutschen politikwissenschaftlichen 
Lehrstuhl dann die empirisch-sozialwissen-
schaftliche Forschung gerade im Bereich der 
Wahlsystematik gezielt ausgebaut und weiter 
verfassungstheoretisch fundiert16 ). Anderer-
seits haben seine Arbeiten auch wissenschaft-
liche Kontroversen durch akademische und po-
litische Gegner ausgelöst17 ). Hier setzen dann 
die System-Forschungen ein, über die im letz-
ten Teil des Beitrags berichtet werden 
soll17a).



3. Wahlsystem-Simulationen

Letztlich geht es dabei um nichts anderes als 
um den Versuch, die Aussagen über die ver-
schiedenen Qualitäten der Wahlsysteme, über 
ihre Wirkungsweisen im Parteien- und Regie-
rungssystem und damit zugleich über die 
Machterwartungen der einzelnen Parteien zu 
quantifizieren und damit zu objektivieren, zu 
entideologisieren, zu rationalisieren.

Methodisch kennzeichnet den Forschungs-
bereich der Wahlsystem-Simulationen ein 
analoger Ansatz wie die — neuerdings in Mode 
gekommene — Zukunftsforschung (Futurolo-
gie): Simulationstechniken können sogar ihrer-
seits Teilarbeiten von Zukunftsforschung sein. 
Die zentrale Grundlage beider — durch progno-
stische Orientierung gekennzeichneter — Ar-
beitsbereiche ist die angewandte Mathematik, 
darin vor allem die angewandte Wahrschein-
lichkeitsrechnung.

Damit hängt die methodische Sauberkeit sol-
cher Methoden von der exakten Formulierung 
der zugrundegelegten Hypothesen ab, was er-
klärt, weswegen die wissenschaftlichen Dis-
pute um die Simulationen und ihre Ergebnisse 
sich auf methodische Fragen konzentrieren. 
Alle empirischen, deskriptiven und sogar die 
spekulativen Wissenschaften dienen zunächst 
der Problemstellung und der Fragestellung 
(= Hypothesen-Formulierung) mit dem Ziel der 
maximalen Mathematisierung 18 ).

18) Zur Einführung in den Problemkreis für den 
Laien geeignet (und stellvertretend für andere Ver-
öffentlichungen) ist die Publikation: Material zum 
Thema Futurologie, Prognostik, Planung — Hrsg, 
von der Politischen Akademie Eichholz, Oktober 
1968, speziell S. 7 ff., ferner die dort, S. 193 ff., zu-
sammengestellte Bibliographie.

19) Genau an dieser Stelle ist übrigens auch der 
methodische Ausgangspunkt der inzwischen popu-
lär gewordenen „Hochrechnungen" zu sehen, die 
das infas für die ARD und Prof. Wildenmann für 
das ZDF regelmäßig an Wahlabenden produzieren.
20) Vgl. Anm. 2.
21) Institut für Angewandte Sozialwissenschaft — 
politogramm: Wählerstimmen und Mandate. Er-
gebnisse einer Wahlrechtsstudie, hektografiertes 
Manuskript, Bad Godesberg, März 1968 (Nr. 207/ 
16668). — Die in der infas-Studie formulierte Be-
hauptung, man habe auch verschiedene Wahlkreis- 
Einteilungen untersucht, ist von der wissenschaft-
lichen Kritik derart als wissenschaftlich ungenügend 
zurückgewiesen worden (vgl. Hermens, Anm. 4 
dieses Beitrages), daß dieses Institut in seinem 

Als solche qualitativen Aussagen, die man 
quantifizieren will, kann man beispielsweise 
formulieren:

— das Mehrheitswahlrecht (MWR) bildet ein 
Zweiparteiensystem aus,

— das Verhältniswahlrecht (VWR) ist pro-
portional „gerechter",

— das MWR „verödet" ganze Landschaften 
parteipolitisch (SPD in Bayern, CDU in Hes-
sen),

— das MWR ermöglicht Machtwechsel von 
einer Partei zur anderen leichter als das der-
zeitige VWR,

— das MWR schafft klare Mehrheiten,

— das VWR dagegen bildet nur starke Min-
derheiten aus.

Man untersucht nun etwa die Frage, wann bei 
einem „mehrheitenbildenden" Wahlrecht die 
SPD den Mandatsgleichstand erzielen könnte, 
dadurch, daß man eine Reihe von genau defi-
nierten Hypothesen formuliert, etwa: CDU/ 
CSU verlieren gegenüber 1965 3°/o an Zweit-
stimmen, die SPD gewinnt 3 °/o, die FDP 
bleibt konstant. Zur Erzielung größtmöglicher 
Genauigkeit rechnet man solche „Trends" von 
Wählerbewegungen für jeden einzelnen 
Wahlkreis aus und gewinnt auf diese Weise 
neue — als realistisch zu unterstellende, „si-
mulierte" — Wahlergebnisse. Arbeitsmäßig 
sind dabei Tausende und Zehntausende von 
Rechenprozessen durchzuführen, die man nur 
mit modernen elektronischen Datenverarbei-
tungsanlagen bewältigen kann19 ). Im „For-
schungsinstitut für Politische Wissenschaft und 
Europäische Fragen der Universität zu Köln" 
wurden auf diese Weise seit 1961 mehrere Si-
mulationsprojekte durchgeführt, in denen man 
unterschiedliche Wahlkreiseinteilungen, sich 
wandelnde Wählerentwicklungen von der SPD 
zur CDU sowie zur FDP und umgekehrt, unter-
schiedliche Wahlsysteme des VWR, des MWR 
und einer Reihe von Varianten „simulierte".

Die erste Kölner Simulation von Wildenmann- 
Kaltefleiter-Schleth ist diejenige Arbeit, von 
der eingangs berichtet wurde, daß sie die Ent-
scheidungsfindung der führenden Politiker der 
großen Koalition für eine Wahlrechtsreform 
erheblich mit beeinflußt hat20 ). Die Bearbeiter 
untersuchten dabei die Eigenschaften des bri-
tischen Typs des MWR, modifizierter Systeme 
mit Listen, des gegenwärtigen VWR und 
des „Vierer-Wahlkreises" (vom Typ her ein 
VWR in kleinen Wahlkreisen). Die infas- 
Untersuchungen von 1967, Anfang 1968 ver-
öffentlicht, beschränken sich auf die Unter-
suchung des britischen Typs des MWR 21 ). Das 



Institut für angewandte Sozialforschung (= in- 
fas) hat 1968 außerdem die Auswirkungen des 
Systems der „Dreier-Wahlkreise", des Reform-
vorschlags 22der SPD, simuliert ).

Im Kölner Forschungsinstitut bearbeitete der 
Verfasser eine Simulation des Mehrheitswahl-
rechts britischen Typs im Vergleich mit 
zwei damals neu in die verfassungspoliti-
sche Diskussion eingebrachten modifizierten 
Modellen sowie unter Zugrundelegung neuer 
Variablen-Gruppen — insbesondere unter-
unterschiedlicher Wahlkreiseinteilungen und 
differenzierterer Hypothesen über das Wäh-
lerverhalten23). Die seit 1968 von der SPD 
vertretenen Reformmodelle der Verhältnis-
wahl in kleinen Wahlkreisen — nämlich 
„Dreier-Wahlkreis-System" und „Vierer- 
W 24ahlkreis-System" ) — wurden in Köln 1968/ 
69 ebenfalls in ihren Auswirkungen simuliert, 
jeweils auf der Basis der Stimmabgaben von 
1965.

späteren Simulationsprojekt der „Dreier-Wahl-
kreise" (vgl. Anm. 22) seine eigenen Varianten von 
Wahlkreiseinteilungen völlig unbeachtet gelassen 
hat. Die schärfste und bisher unwidersprochen 
gebliebene Kritik der infas-Arbeiten bei Werner 
Kaltefleiter, Die Chancengleichheit der Parteien, in: 
Jahrbuch Verfassung und Verfassungswirklich-
keit, Bd. 3 (Teil 2), Köln-Opladen 1968, S. 214 ff.
22) Institut für Angewandte Sozialwissenschaft — 
politogramm: Wählerstimmen und Mandate: 
Dreier- und Viererwahlkreise. Ergebnisse einer 
Wahlrechtsstudie, hektografiertes Manuskript, Bad 
Godesberg, Juli 1968 (207/1904).
23) Ein ausführlicher Forschungsbericht bei Joachim 
Wiesner, Britischer Typ und modifizierte Formen 
der relativen Mehrheitswahl. Ihre Auswirkungen 
auf das Parteiensystem der Bundesrepublik — Er-
gebnisse einer Computer-Simulation, in: Verfas-
sung und Verfassungswirklichkeit, Jahrbuch 1968/ 
Bd. 3 (Teil 2), Seite 183 ff.
24) Der Vierer-Wahlkreis wurde — in Anlehnung 
an die ersten Kölner Simulationen von Wilden-
mann u. a. — während der gesamten Reform-
diskussion zunächst bei der CDU „akademisch" 
diskutiert, danach bei der SPD, wo das Modell — 
noch vor der Empfehlung der Gesamtkommission 
(vgl. Anm. 28) — von einem ihrer federführenden 
Mitglieder, dem jetzigen Staatssekretär Prof. Fried-
rich Schäfer, in die ernsthafte politische Diskussion 
eingebracht wurde. Für die CDU vgl.: Material 
zum Problem einer Wahlrechtsreform — angefertigt 
im Auftrag der Politischen Akademie Eichholz von 
Gerhard Elschner, Hanns Grosse-Wilde und Hans 
Bachem, erweiterte Neuauflage September 1967, 
S. 30 ff.; für die Diskussion in der SPD vgl. Staats-
sekretär Prof. Friedrich Schäfer: Vierer-Wahl-
kreise — Ein Vorschlag zum Wahlrecht, in: Vor-
wärts, Nr. 9/29. 2. 1968, wieder abgedruckt in: SPD- 
Bericht der Wahlrechtskommission (vgl. Anm. 28), 
S. 63 ff. — Gerade Friedrich Schäfer ist jedoch dann 
der Anreger bei der SPD gewesen, statt des 
„Vierer—Wahlkreises" das „Dreier-Wahlkreis"- 
Modell zu bevorzugen.

25) Dieses Modell stand von Anfang an bei allen, 
politischen Parteien und in der Wissenschaft im 
Mittelpunkt der Diskussion. Seine verfassungspoli-
tischen Wirkungsweisen in Großbritannien hat ein-
gehend untersucht: Thomas Oppermann, Britisches 
Unterhauswahlrecht und Zwei-Parteiensystem, 
Karlsruhe 1961. Das britische Vorbild ist in der 
Bundesrepublik von manchen Politikern und 
Wissenschaftlern quasi-dogmatisiert worden, etwa 
von Paul Lücke und Herbert Wehner (zum letzteren 
vgl. Günter Gaus: Staatserhaltende Opposition 
oder hat die SPD kapituliert? — Gespräche mit 
Herbert Wehner, Reinbek bei Hamburg 1966, 
S. 105, wo Modifikationen schlicht als „manipulier-
tes Mehrheitswahlrecht" verdächtigt werden). — 
Für die unmodifizierte Übernahme des britischen 
Musters haben sich von den wissenschaftlich und 
politisch ernstzunehmenden Institutionen ausge-
sprochen: Die Wahlrechtskommission der CDU/ 
CSU (1967) in ihren bislang nicht publizierten 
„Empfehlungen", die jetzt nachlesbar sind bei: 
Paul Lücke, Ist Bonn doch Weimar? Der Kampf um 
das Mehrheitswahlrecht, Frankfurt/M.-Berlin 1968, 
S. 164 ff., sowie der wissenschaftliche Beirat beim 
Bundesministerium des Innern (1968): Zur Neu-
gestaltung des Bundestagswahlrechts. Bericht des 
vom Bundesminister des Innern eingesetzten Bei-
rats für Fragen der Wahlrechtsreform (Hrsg.: 
BMI), Februar 1968, S. 11 ff.
26) Für dieses Modell hat sich insbesondere der 
frühere Innenminister Paul Lücke stark engagiert. 
Das Statistische Bundesamt hat während seiner 
Amtszeit und auf seine Veranlassung hin sogar eine 

Durch solche Untersuchungen also versucht 
man, das Risiko, daß man bei einer politischen 
Entscheidung nicht genügend über die verfas-
sungspolitische Brauchbarkeit solcher Reform-
modelle orientiert ist, zu bewältigen.

4. Ergebnisse der System-Simulationen und 
ihre Bedeutung für die aktuelle verfas-
sungspolitische Diskussion

Hier seien nun einige Ergebnisse dieser Ar-
beiten aufgeführt, aus denen auch klar erkenn-
bar wird, welche verfassungspolitische Bedeu-
tung solchen Simulationen zuzumessen ist.

In Politik und Wissenschaft wurden seit 
1966 folgende Modelle eines möglichen künf-
tigen Wahlrechts diskutiert:

1. Der traditionelle Typ britischer Mehrheits-
wahl mit 50 250 Einer-Wahlkreisen );

2. Modelle relativer Mehrheitswahl mit klei-
nerer oder größerer Bundesliste,

a) „System 400 + 100": 400 Einer-Wahlkreise 
sind mit einer Bundesliste von 100 Manda-
ten gekoppelt, die zwischen denjenigen 
Parteien, die Wahlkreise gewonnen haben, 
anteilig nach ihren Direktmandaten aufge-
schlüsselt werden 26 ),



b) das „Harmonisierende Mehrheitswahl-
recht" („System 250 + 250"): 250 Einer- 
Wahlkreise sind mit einer Bundesliste von 
250 Mandaten gekoppelt, die entsprechend 
zwischen den Parteien anteilig nach ihren 
Wahlkreissiegen aufgeschlüsselt werden; 
die große Liste dieses Modells erlaubt es, 
innerhalb der jeweiligen Partei die regio-
nalen Unter 27schiede auszugleichen );

3. Modelle des Verhältniswahlrechts in klei-
nen Wahlkreisen,

a) „Dreier-Wahlkreise": In 166 Wahlkreisen 
(die größenordnungsmäßig den 11/2-fachen 
Umfang der jetzigen Wahlkreise haben) 
werden je drei (also insgesamt 498) Abge-
ordnete gewählt, wobei jedoch nicht — wie 
bei einem relativen MWR mit drei Kandi-
daten — die drei Kandidaten mit den höch-
sten (relativen) Stimmzahlen als gewählt 
gelten, sondern die Parteistimmen addiert 
und nach den Grundsätzen des VWRs 
(d'Hondt'sches Verfahren) aufgeschlüsselt 
werden; entsprechend ihrem Anteil entsen-
den die Parteien dann jeweils einen oder 
zwei (sehr selten alle drei) Abgeordnete 
des Wahlkreises in den Bundestag. In der 
Regel kommen nur die beiden stärksten 
Parteien zum Zuge, worin der „mehrheits-
bildende", integrative Effekt liegt ).28

eigene 400er-Wahlkreiseinteilung vorgelegt, die 
auch unseren Kölner Simulationen zugrunde lag. 
Dieses Modell hat — abweichend vom Hauptvor-
schlag — auch das Beiratsmitglied F. A. Hermens 
empfohlen, vgl. den Bericht (wie Anm. 25), S. 61 ff.
27) Dieses Modell basiert auf Vorarbeiten einer 
informellen „Arbeitsgruppe für Wahlrechtsfragen" 
der CDU, die im August 1965 bereits ihren Vor-
schlag vorlegte (s. Materialien, wie Anm. 24, 
S. 27 ff.). Das damals vorliegende Modell hatte 
noch eine Reihe komplizierter Elemente (bias- 
Korrektur durch die sogenannte „Kubus-Regel"), 
vgl. dazu Ferdinand A. Hermens und Helmut 
Unkelbach, Die Wissenschaft und das Wahlrecht, 
in: Politische Vierteljahresschrift, 8. Jahrgang 
(Heft 1), März 1967, S. 2 ff. — Die Junge Union 
hat diesen Vorschlag dann im Frühjahr 1967 modi-
fiziert und als „Harmonisierendes MWR" (250:250) 
innerparteilich und in der Öffentlichkeit vertreten. 
Die bisher einzige Analyse der Wirkungsweisen 
dieses Systems durch Simulation gibt der Verfasser 
in seinem in Anm. 23 zitierten Beitrag’.
28) Dieses Modell ist der von der SPD-Wahlrechts-
kommission im Juni 1968 offiziell empfohlene 
Reformvorschlag. Vorstand der Sozialdemokrati-
schen Partei Deutschlands (Hrsg.), SPD-Bericht der 
Wahlrechts-Kommission, Bonn, Juni 1968, S. 7 ff.,

der nach Meinung der Kommission bereits für die 
Bundestagswahl 1969 hätte verwirklicht werden 
sollen (vgl. ebenda S. 8).
29) Der „Vierer-Wahlkreis" geht (ebenso wie der 
im Prinzip gleiche „Dreier-Wahlkreis") auf Über-
legungen zur Verfassungsreform der Weimarer 
Zeit zurück (vgl. dazu: Grundlagen eines deutschen 
Wahlrechts-Berichtes der vom Bundesminister des 
Innern eingesetzten Wahlrechtskommission, Bonn 
1955, S. 18; ferner: Helmut Unkelbach, Grundlagen 
der Wahlsystematik, Göttingen 1956.
30) Diese und alle folgenden Forschungsergebnisse, 
auch die Daten der hier vorgelegten Tabellen, sind 
entnommen: Renate Prast und Joachim Wiesner: 
Zahlenwerk zur Kölner Simulation 1967/69, Un-
veröffentlichte Maschinen-Tabellen, Köln, For-
schungsinstitut für Politische Wissenschaft und 
Europäische Fragen der Universität zu Köln, 1969.

b) „Vierer-Wahlkreise": Nach demselben 
Prinzip wie beim System der „Dreier-Wahl-
kreise" werden in 125 Großwahlkreisen je-
weils vier Kandidaten (insgesamt 500 Ab-
geordn 29ete) gewählt ).

Im wesentlichen ging es bei den Simulationen 
all dieser Systeme um die sowohl wissen-
schaftlich wie verfassungspolitisch bedeutsa-
me Frage, in welcher besonderen Weise jedes 
dieser neuen Modelle die Wählerstimmen in 
Mandate umsetzen würde.

Ein Beispiel macht diese Problematik deut-
lich. Bei der letzten Bundestagswahl 1965 
ergaben sich folgende Stimmenverhältnisse: 
CDU/CSU = 47,6 0/0 der Zweitstimmen,
SPD = 39,3 °/o, FDP = 9,9 °/o, NPD = 2,2 °/o, 
„Sonstige" Parteien ca. 3,0 °/o. Nach dem 
geltenden personalisierten VWR resultierten 
daraus für die CDU/CSU 245 Mandate, für die 
SPD 202, für die FDP 49; NPD und „Sonstige" 
erhielten keine Abgeordnete. Hätte man die-
selben Stimmenverhältnisse durch ein MWR 
britischen Typs (mit 500 Wahlkreisen) ausge-
rechnet, so wären nur CDU/CSU mit 294 und 
SPD mit 206 Mandaten parlamentarisch er-
folgreich gewesen; außer NPD und „sonstigen" 
Parteien wäre auch die FDP nicht mehr in das 
Parlament eingezogen (Tabelle 1). Bei Einfüh-
rung des SPD-Vorschlags der „Dreier-Wahl-
kreise" hätten CDU/CSU 267, SPD 230 und 
FDP einen einzigen Sitz erhalten. Unter dem 
„Harmonisierenden MWR" mit 500 Mandaten 
hätte das Ergebnis gelautet: CDU/CSU 300, 
SPD 200, FDP und „Sonstige" keine Man-
date 30 ) (Tabelle 2).
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Unsere genauen Simulationen erlauben wei-
terhin Aufschlüsselung und Vergleich der si-
mulierten Fraktionsstärken nach Bundeslän-
dern (vgl. Tabellen 1 und 2), quantifizieren also 
nicht allein die qualitative Aussage, welche 
Partei beim Wählerverhalten 1965 die Mehr-
heit erhalten hätte und welche Partei demzu-
folge in der Lage gewesen wäre, allein die Re-
gierung zu bilden, sondern verifizieren auch 
die regional-strukturelle These von der par-
teipolitischen „Verödung" ganzer Landstriche 
(Hessen ohne CDU, Schleswig-Holstein ohne 
SPD). Beim MWR britischen Typs ist diese 
These tendenziell durchaus erkennbar, beim 
„Dreier-Wahlrecht" und beim Harmonisieren-
den MWR bleiben jedoch die regionalen Pari-
täten von Stimmen und Mandaten der siegrei-
chen Parteien größenordnungsmäßig erhalten.

Das Harmonisierende MWR erweist sich dabei 
als dasjenige, das dem Anspruch, durch eine 
Wahlrechtsreform dürfe die jeweils unterle-
gene der beiden großen Parteien nicht in 
einem Bundesland verschwinden oder zahlen-
mäßig (und damit politisch) bedeutungslos 

werden, am ehesten gerecht wird. Der Vorteil 
dieses Modells, so erkennt man aus weiteren 
(hier nicht veröffentlichten) Daten der Simu-
lation, ist, daß es — genau wie das MWR bri-
tischen Typs — sehr reagibel ist gegenüber 
Stimmenveränderungen in der Wählerschaft 
und diese Stimmenveränderungen in klare 
Mehrheiten umsetzt; für das jetzt geltende 
VWR und das System der „Dreier-Wahl-
kreise" gilt dies weitaus weniger, was schon 
daran erkennbar wird, daß der große Stim-
menvorsprung der CDU/CSU von 8,3 °/o gegen-
über der SPD (1965) nur eine Mehrheit von 
43 bzw. 37 Mandaten bewirkt, während bei 
den Mehrheitswahl-Modellen 88 bzw. 106 
Mandate Vorsprung erreicht wurden. Für den 
Fall von Wählerveränderungen zugunsten der 
unterlegenen Partei ist zu betonen, daß die 
Reagibilität der beiden letztgenannten Mo-
delle naturgemäß dazu führt, daß solche kla-
ren Mehrheiten auch ebenso schnell abgebaut 
und zugunsten der Oppositionspartei gegen-
sätzliche Mehrheiten aufgebaut werden kön-
nen.





Aus den Simulationen kann man aber auch 
erkennen, daß diejenige Partei, die im gesam-
ten Bundesgebiet siegreich ist, beim traditio-
nellen britischen Typ des relativen MWRs bzw. 
seiner Listen-Modifikation relativ schnell die 
verfassungsändernde Mehrheit erreicht (vgl. 
Tabelle 3), dann also nicht mehr einer genü-
gend wirksamen Kontrolle durch die Opposi-
tionspartei unterworfen ist. Das gilt gleicher-
maßen für den Fall, daß die SPD die Zwei- 
Drittel-Mehrheit erhält, wie für den Fall der 
siegreichen CDU. Tabelle 3 zeigt in den Quer-
spalten I und VI die simulierten Stimmenver-
hältnisse, bei denen — im Falle eines Mehr-
heitswahlrechts (modifizierten oder unmodi-
fizierten Typs) des „Dreier"-bzw. „Viererwahl-
kreises" — eine der beiden großen Parteien 
jeweils die Zwei-Drittel-Mehrheit der Mandate 
erhalten haben würde. Bei „Dreierwahlkrei-
sen" und „Viererwahlkreisen" besteht eine 
solche Situation selbst dann noch nicht, wenn 
eine der beiden großen Parteien (CDU/CSU 
oder SPD) den völlig unrealistischen Vor-
sprung von jeweils 15 0/0 der Stimmen haben 
würde.

Die Querspalten III und V geben an, wann ein 
Mandatsgleichstand erreicht wird; Spalte V 
geht vom Stimmengleichstand aus und zeigt, 
daß bei einem mehrheitsbildenden Wahlrecht 
dann die SPD bereits mehr als die Hälfte der 
Mandate erzielt haben würde, wenn sie noch 
gar nicht die Hälfte der Stimmen der Wähler-
schaft gewonnen hätte.

Damit sind bereits eine Reihe sehr wichtiger 
Simulationsergebnisse vorgeführt worden. 
Auch der Nicht-Fachmann erkennt daraus Me-
thoden der Simulationstechnik: Welche Va-
riablen man solchen Simulationen zugrunde 
legt, welche Veränderungen der Eingabehy-
pothesen man vornehmen kann, in welcher 
Weise verschiedene Wahlsysteme unter-
schiedliche Stimmenverhältnisse in Mandate 
transformieren; wie (was hier im einzelnen 
erstmals für den „Dreier"- und „Vierer- 
Wahlkreis" vorgestellt wird, vgl. Tabelle 4) 
unterschiedliche Wahlkreiseinteilungs-Sche-
mata Mandatsergebnisse bei gleichen Stim-
menverhältnissen verändern. Wichtig ist da-
bei stets, daß die eingegebenen Hypothesen 
realistische Situationen unterstellen, also nicht 
bloß reine Gedankenspielereien sind.
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Wir wenden — zur Verdeutlichung von Pro-
blemstellung, Ergebnisfindung und deren ver-
fassungspolitischer Bedeutung — unser Au-
genmerk zum Abschluß noch auf einen beson-
deren Problembereich der Simulationsfor-
schung. Wir fragen nach der Chance des 
Machtwechsels zwischen Regierung und Oppo-
sition. Beim derzeitigen VWR braucht eine 
der beiden großen Parteien rund 49 0/0 der 
Stimmen, um 50 % der Mandate und damit die 
absolute Mehrheit zu erringen. Für die CDU 
ist diese Marke in Sichtweite: Sie verfehlte 
1965 mit 47,6 °/o der Zweitstimmen die absolute 
Mehrheit nur um drei Mandate; um jedoch al-
lein regierungsfähig zu sein, bedarf es einer 
Mindestmehrheit von etwa 20 bis 30 Abgeord-
neten, damit eine solche Ein-Parteien-Regie- 
rung nicht von Zufallsminderheiten (infolge 
Abwesenheit von Abgeordneten) in ihrer 
Funktionsfähigkeit beeinträchtigt wird. Eine 
derartige Mehrheit setzt beim VWR einen 
Stimmenanteil von mindestens 52—53 °/o vor-
aus. Für die SPD bedeutet dies, daß sie ge-
genüber 1965, als sie 39,3% der Stimmen ge-
wann, noch mindestens 10 % für die Erreichung 
der Gleichstands-Marke benötigt, für den Ge-
winn einer einigermaßen funktionsfähigen 
Mehrheit jedoch 12 bis 13 %. Blickt man zurück 
auf den Stimmenzuwachs der SPD von einer 
Bundestagswahl zur anderen, so ergibt sich 
seit 1953 ein stetiges Wachstum von jeweils 
rund 3 %. Das bedeutet, daß die SPD als frü- 
here Oppositionspartei zur kleinen Koalition 
von CDU/CSU und FDP von 1965 an noch min-
destens drei, wahrscheinlich aber vier Legisla-
turperioden brauchte, um allein regierungsfä-
hig zu werden und ohne Kompromisse ihre 
ordnungspolitischen Vorstellungen in der 
Machtausübung durchsetzen zu können. Die 
Chance des Machtwechsels unter derzeitigem 
VWR ist also — immer jenes stetige Wachs-
tum vorausgesetzt (und es sprechen eine Viel-
zahl soziologischer Faktoren für die Richtig-
keit dieser These) — erst in etwa einer hal-
ben Generation zu erwarten. Nur durch Koali-
tionen mit einem der früheren Regierungspart-
ner —■ CDU/CSU oder FDP — kann und 
konnte die SPD überhaupt Regierungsmacht 
erlangen, allerdings um den Preis, in der Re-
gierungsverantwortung ihre spezifisch sozial-
demokratischen Vorstellungen nur mit Ab-

strichen — nämlich derzeit mit Konzessionen 
an die CDU/CSU — realisieren zu können.

Betrachtet man sich demgegenüber die Aus-
wirkungen der verschiedenen mehrheitenbil-
denden Wahlsysteme, so stellt man fest, daß 
hier die SPD wesentlich früher den Mandats-
gleichstand mit der dann noch allein konkur-
rierenden CDU/CSU erreichen würde als un-
ter dem derzeitigen VWR. Die CDU/CSU 
braucht unter dem MWR britischen Typs min-
destens 2,5 bis 3,20/0 an Zweitstimmen mehr als 
die SPD, um überhaupt mit dieser mandats-
mäßig gleichzustehen, oder umgekehrt ausge-
drückt: Die SPD erhält eine Art „Stimmen- 
Vorgabe" in dieser Größenordnung (die hier 
unterschiedlich genannten Eckdaten resultie-
ren aus den verschiedenen Wahlkreiseintei-
lungen). Bei Harmonisierendem MWR und 
beim Modell der „Dreier-Wahlkreise" beträgt 
diese die SPD begünstigende „Vorgabe" rund 
1 bzw. 2 %; beim „Dreier-Wahlkreis" liegt 
der Unterschied bei rd. 2 %, beim „Vierer- 
Wahlkreis" dagegen bei — 0,7 °/o, das heißt 
es liegt dort ein Nachteil für die SPD vor. 
In diesen Daten wird ein Strukturproblem 
der mehrheitenbildenden Wahlsysteme deut-
lich, das aus der ungleichen regionalen Ver-
teilung der CDU/CSU-Stimmen (nämlich 
ihrer teilweisen Akkumulation in Hochbur-
gen) resultiert. Diese Strukturproblematik 
kannte man in der früheren deutschen Wahl-
system- und Wahlrechtsdiskussion überhaupt 
nicht. Die Tatsache war nur wenigen Experten 
aus der Beobachtung englischer Wahlent-
wicklungen erkennbar, wo man diesen struk-
turellen Effekt des dortigen Mehrheitswahl-
rechts als „accidental bias" (zufälliger Unter-
schied, Begünstigung, d. Red.) bezeichnet. 
Durch die Simulationen hat man ihn als auch 
in der Bundesrepublik bestehend festge-
stellt und darüber hinaus ihn sogar größen-
ordnungsmäßig genau bestimmt. Tendenziell 
wird jedoch seit 1961 der „bias" abgebaut, da 
den Parteien jeweils Einbrüche in die Hoch-
burgen der Konkurrenten gelingen. Tabelle 5 
zeigt am Beispiel der „Dreier"- bzw. „Vierer- 
Wahlkreise", wie sich im Falle eines ausge-
glichenen Mandatsverhältnisses zwischen SPD 
und CDU/CSU die regional-strukturellen Par-
teiverhältnisse darstellen würden. Ein Ver-
gleich mit Tabelle 2 ist aufschlußreich. Tabelle 
6 gibt Auskunft über die intrafraktionellen 
Strukturen bei Stimmengleichstand.



B 35-36



B 35-36



Solche Simulationsergebnisse haben bei den 
Parteien intensive Diskussionen ausgelöst: 
Bei der SPD haben Herbert Wehner und 
Alex Möller ausdrücklich darauf verwiesen, 
daß bei der Einführung etwa des relativen 
MWRs britischen Typs für die Sozialdemokra-
ten die einmalige Chance bestünde, bereits 
dann zu einem Mandatsgleichstand zu kom-
men — und das heißt verfassungspolitisch: 
einen Machtwechsel herbeizuführen —, wenn 
die SPD noch gar nicht die absolute Stimmen-
mehrheit erreicht hat, ganz abgesehen von der 
relativen Unmöglichkeit, unter dem derzeiti-
gen VWR überhaupt allein regieren zu kön-
nen. Umgekehrt haben sich innerhalb der 
CDU/CSU aus diesem Ergebnis eine Zeitlang 
erhebliche innerparteiliche Widerstände ge-
gen die Einführung eines derartigen Wahl-
rechtsmodells ergeben. Auch die regional-
strukturelle Problematik, wie sie durch den 
Wegfall der Landeslisten beim relativen MWR 
bedingt sein würde (vgl. Tabelle 1), und der 
Vergleich der jetzigen Stimmenergebnisse mit 
den simulierten Reformergebnissen haben 
scharfe inner- (und auch zwischen-)parteili- 
ehe Kontroversen hervorgerufen. Gleiches 
gilt für die verfassungspolitisch brisante Frage 
der Minderheitengarantie der jeweils unterlie-
genden Partei, falls diese — unter den ein-
zelnen Systemen jedoch unterschiedlich 
schnell — an die verfassungssperrende Ein- 
Drittel-Grenze zurückfallen sollte (vgl. Ta-
belle 3/ Spalten I und VI).

An alle derartigen Ergebnisse lassen sich weit-
gehende verfassungstheoretische und verfas-
sungspolitische Folgerungen anknüpfen, die in 
der politischen und wissenschaftlichen Diskus-
sion tatsächlich umfangreich erörtert worden 
sind, die aber nicht mehr Gegenstand unseres 
Beitrags sein können. Man muß — unabhän-
gig von aller unterschiedlichen Bewertung — 
betonen, daß es sich dabei um verfassungspo-
litische und nicht lediglich um parteipolitische 
Gesichtspunkte handelt, wenngleich auch diese 
eine entscheidende Rolle bei der politischen 
Willensbildung spielen.

Aus diesem knappen Überblick über Problem-
stellungen der Wahlforschung, über neuere 
Entwicklungen und neuere Ergebnisse wird 
deutlich geworden sein, daß dieses Teilgebiet 
der Politischen Wissenschaft eine erhebliche 
Bedeutung für die verfassungspolitische Ord-
nung und letztlich für die verfassungspoliti-
sche Neuordnung unserer Demokratie hat. Un-
abhängig davon, wie man zum Problem einer 
Wahlrechtsreform steht — ob man sie bejaht 
oder ob man sie ablehnt —, läßt sich erken-
nen, daß Wahlforschung sich mit einem zen-
tralen Problembereich innerhalb der Demokra-
tieforschung befaßt und daß insbesondere die 
Ergebnisse der Simulations-Techniken geeig-
net sind, Erkenntnisse zu liefern, die ihrerseits 
eine Voraussezung für eine rationale Bewäl-
tigung dieser risikoreichen Entscheidung lie-
fern.


